
 

Bündnis 90/Die Grünen
26. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
1.-3. Dezember 2006, Kölnmesse, Köln-Deutz 

Satzungsänderung Auslandsmitgliedschaft

§ 4 (5) „Deutsche Staatsangehörige, die ihren Lebensmittelpunkt im Ausland 
haben, aber zum Deutschen Bundestag wahlberechtigt sind, können ihre 
Mitgliedschaft bei einem nach § 4 (1) zuständigen Gebietsverband ihrer Wahl 
beantragen. Über die Aufnahme entscheidet das jeweils zuständige Gremium.“

Bündnis 90/Die Grünen Beschluss: 
26. Bundesdelegiertenkonferenz Satzungsänderung Auslandsmitgliedschaft
1.-3. Dez. 2006, Rheinparkhallen Köln S. 1/1


	Satzungsänderung Auslandsmitgliedschaft

